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BVerfG: Verlängerung der Spekulationsfrist bei Grundstücksveräußerungsgeschäften
Die Gewinne aus privaten Grundstücksveräußerungsgeschäften unterlagen nach der bis zum 31.12.1998
geltenden Rechtslage der Einkommensteuer, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und
Veräußerung weniger als zwei Jahre betrug (sog. Spekulationsgeschäfte). Nach dem Regierungswechsel
im Jahr 1998 wurde die Veräußerungsfrist durch das am 31.3.1999 verkündete Steuerentlastungsgesetz
1999/2000/2002 auf zehn Jahre verlängert (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Nach § 52 Abs. 39 Satz 1 EStG
galt die neue Frist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 1999, bezog aber – rückwirkend – auch
bereits erworbene Grundstücke ein, sofern der Vertrag über die Veräußerung erst im Jahr 1999 (oder
später) geschlossen wurde.
Die Kläger der drei Ausgangsverfahren veräußerten ihre in den Jahren 1990 bzw. 1991 erworbenen
Grundstücke nach Ablauf der alten, aber innerhalb der neuen Veräußerungsfrist im Jahr 1999, wobei die
zugrundeliegenden Verträge teilweise bereits vor der Verkündung des neuen Rechts (am 26.2. bzw.
16.3.1999) geschlossen wurden, teilweise aber auch erst danach (am 22.4.1999). Das Finanzamt wandte
in allen Fällen die neue Veräußerungsfrist an und rechnete die Veräußerungsgewinne dem zu
versteuernden Einkommen zu. Die erhobenen Klagen führten jeweils zur Vorlage durch das FG Köln und
den BFH.
In den zur gemeinsamen Entscheidung verbundenen Normenkontrollverfahren entschied das BVerfG,
dass § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG i. V. m. § 52 Abs. 39 Satz 1 EStG in der Fassung des
Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 wegen Verstoßes gegen die verfassungsrechtlichen
Grundsätze des Vertrauensschutzesteilweise verfassungswidrig ist. Die Verlängerung der
Veräußerungsfrist auf zehn Jahre als solche sei dagegen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden
(BVerfG, Beschl. v. 7.7.2010 – 2 BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05).
Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass eine grundsätzlich unzulässige „echte“ Rückwirkung, bei der
die gesetzlichen Rechtsfolgen schon vor dem Zeitpunkt der Verkündung für bereits abgeschlossene
Tatbestände eintreten sollen („Rückbewirkung von Rechtsfolgen“), nicht vorliegt.
Gegeben sei aber eine „unechte“ Rückwirkung, soweit das Grundstück im Zeitpunkt der Verkündung der
Neuregelung am 31.3.1999 bereits erworben war, weil die Anwendung der verlängerten
Veräußerungsfrist insoweit an einen zurückliegenden Sachverhalt anknüpft. Das sei zwar nicht
grundsätzlich unzulässig, mit den grundrechtlichen und rechtsstaatlichen Grundsätzen des
Vertrauensschutzes aber nur vereinbar, wenn die Rückanknüpfung zur Förderung des Gesetzeszwecks
geeignet und erforderlich ist und bei einer Gesamtabwägung zwischen dem Gewicht des enttäuschten
Vertrauens und der Dringlichkeit der die Rechtsänderung rechtfertigenden Gründe die Grenze der
Zumutbarkeit gewahrt bleibt. Damit sei die rückwirkende Verlängerung der Veräußerungsfrist nur
teilweise vereinbar.
Die zehnjährige Veräußerungsfrist als solche ist dagegen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die
unterschiedliche einkommensteuerrechtliche Erfassung von Wertsteigerungen im Vermögen des
Steuerpflichtigen ist mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Sie ist die systematische und insofern folgerichtige
Konsequenz aus dem historisch gewachsenen Dualismus der Einkunftsarten und liegt innerhalb des
Gestaltungsspielraums, der dem Gesetzgeber bei der Erschließung von Steuerquellen zukommt. Es
verstoße ferner nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, dass Gewinne aus
Grundstücksveräußerungen nicht dem für außerordentliche Einkünfte geltenden ermäßigten Tarif nach §
34 EStG unterliegen.
(Quelle: Pressemitteilung des BVerfG Nr. 64/2010 vom 19.8.2010)
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